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A. Landesverwaltungsamt 

 
Verordnung 

des Landesverwaltungsamtes 
zur Festsetzung des Überschwemmungsgebietes 

Schrote 
vom Flusskilometer km 0+048 bis km 20+741 

 
§ 1 

Überschwemmungsgebiet 
 
(1) Auf Grundlage des § 76 Abs. 2 Gesetz zur Ordnung 

des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz – 
WHG) vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geän-
dert durch Art. 2 des Gesetzes vom 18.08.2021 (BGBl. 
I S. 3901) in Verbindung mit § 99 Abs. 1 Wassergesetz 
für das Land Sachsen-Anhalt (WG LSA) vom 
16.03.2011 (GVBl. LSA S. 492), zuletzt geändert durch 
Art. 21 des Gesetzes vom 07.07.2020 (GVBl. LSA S. 
372, 374) wird das Überschwemmungsgebiet Schrote 
in den unter Abs. 2 und Abs. 3 näher bezeichneten 
Grenzen festgesetzt. 
Für die Festsetzung des Überschwemmungsgebietes 
Schrote werden die Flächen entlang des Flusslaufes 
zugrunde gelegt, die bei einem Hochwasserereignis 
mit einer Wiederkehrwahrscheinlichkeit von 100 Jah-
ren (HQ100) überflutet werden. 

 
(2) Das Überschwemmungsgebiet Schrote vom Flusskilo-

meter km 0+048 bis km 20+741 verläuft im Landkreis  
Börde innerhalb der Gemarkungsgrenzen der Ge-
meinde Barleben und der Stadt Wolmirstedt sowie 

 
innerhalb der kreisfreien Stadt Magdeburg. 

 
(3) Das Überschwemmungsgebiet ist in folgenden digita-

len Karten dargestellt: 
 
 Übersichtslageplan  Maßstab 1: 50.000 
     (HQ100) 
 
 Lageplan Blatt 1 bis 9  Maßstab 1:  5.000 
     (HQ100). 
 

Diese 10 Karten sind Bestandteil der Verordnung. 
 
(4) Ausfertigungen dieser Verordnung einschl. der zuge-

hörigen digitalen Karten liegen dem Landkreis Börde, 
der kreisfreien Stadt Magdeburg, der Gemeinde Barle-
ben und der Stadt Wolmirstedt vor und können bei die-
sen Behörden während der Sprechzeiten von jeder-
mann kostenlos an folgenden Adressen eingesehen 
werden: 

 
1. Landeshauptstadt Magdeburg, Alter Markt 6,  

39104 Magdeburg 
 

2. Landkreis Börde, Bornsche Straße 2,  
39340 Haldensleben 

 
 3. Gemeinde Barleben, Ernst-Thälmann-Straße 22, 

39179 Barleben 
 

4. Stadt Wolmirstedt, August-Bebel-Straße 25,  
39326 Wolmirstedt 
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§ 2 
Inkrafttreten, Aufhebung 

 
(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffent-

lichung in Kraft.  
 
(2) Gleichzeitig wird die Verordnung des Landesverwal-

tungsamtes Sachsen-Anhalt zur Festsetzung des 
Überschwemmungsgebietes der Schrote, veröffent-
licht im Amtsblatt des Landesverwaltungsamtes am 
16.10.2012 soweit es die von dieser Verordnung er-
fassten Gewässerabschnitte betrifft, aufgehoben.  

 

 
 
Anlage: 
 
Daten-CD mit 10 digitalen Karten des Überschwem-
mungsgebietes 
 
Die Übersichtskarte des Überschwemmungsgebietes 
Schrote ist Bestandteil des Amtsblattes und befindet 
sich im Anlagenteil. 
 

---------- 
 

Öffentliche Bekanntmachung des Referates  
Brand- und Katastrophenschutz, militärische  

Angelegenheiten, Rettungswesen gemäß § 39 (3)  
Rettungsdienstgesetz des Landes Sachsen-Anhalt 

zur Vereinbarung über die Benutzungsentgelte für die 
Leistungen der Luftrettung am Standort  

Landeshauptstadt Magdeburg (Primärluftrettung)  
 

Die Vereinbarung für den Standort Magdeburg ist Be-
standteil dieses Amtsblattes und befindet sich im Anlagen-
teil. 
 

---------- 
 

Öffentliche Bekanntmachung des Referates  
Brand- und Katastrophenschutz, militärische  

Angelegenheiten, Rettungswesen gemäß § 39 (3)  
Rettungsdienstgesetz des Landes Sachsen-Anhalt 

zur Vereinbarung über die Benutzungsentgelte für die 
Leistungen der Luftrettung am Standort  

Stadt Landsberg/OT Oppin (Sekundärluftrettung) 
 
Die Vereinbarung für den Standort Oppin ist Bestandteil 
dieses Amtsblattes und befindet sich im Anlagenteil. 
 

---------- 
 

Öffentliche Bekanntmachung des  
Referates Wirtschaft über die Ausschreibung  

bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger (m/w/d)  
für nachfolgend aufgeführten Kehrbezirk  

im Burgenlandkreis 
 
Für die Tätigkeit als bevollmächtigte Bezirksschornsteinfe-
gerin oder bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger wird 
im Land Sachsen-Anhalt für eine Bestellung zum 01. Juli 
2023 (Vergabetermin) folgender Kehrbezirk ausgeschrie-
ben: 

Burgenlandkreis Nr. 13 

Der vollständige Ausschreibungstext kann ab dem 17. Ap-
ril 2023 unter www.bund.de sowie unter www.lvwa.sach-
sen-anhalt.de abgerufen werden. Ferner liegt der Aus-
schreibungstext bis zum Ablauf der Bewerbungsfrist im 
Landesverwaltungsamt beim Referat Wirtschaft zur Ein-
sicht aus. 
 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 17. Mai 2023 
(Ausschlussfrist) an das 
 

Landesverwaltungsamt 
Referat Wirtschaft 

Ernst-Kamieth-Straße 2 
06112 Halle (Saale) 

 
---------- 

 
Öffentliche Bekanntmachung des Referates  
Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit,  

Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß  
§ 10 Abs. 3, 4 und 6 des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes und den Maßgaben der Verordnung über 
das Genehmigungsverfahren – 9. BImSchV zum  

Antrag der Li-Cycle Germany GmbH in 39171 Sülzetal 
OT Osterweddigen auf Erteilung einer Genehmigung 
nach § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zur 

Errichtung und zum Betrieb einer Anlage zur  
Rückgewinnung von Rohstoffen aus Lithiumionen-

batterien in 39171 Sülzetal OT Osterweddigen,  
Landkreis Börde 

 
Die Li-Cycle Germany GmbH in 39171 Sülzetal OT Oster-
weddigen beantragte beim zuständigen Landesverwal-
tungsamt die Erteilung einer Genehmigung nach § 4 des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) zur Errich-
tung und zum Betrieb einer 
 

Anlage zur Rückgewinnung von Rohstoffen aus  
Lithiumionenbatterien 

 
hier: Behandlung von gefährlichen und nicht ge-

fährlichen Abfällen von 68,5 t/d (Anlage nach 
Nr. 8.11.2.1 und 8.11.2.4 des Anhangs 1 zur Ver-
ordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen 
(4. BImSchV)); 
Lagerung von gefährlichen und nicht gefähr-
lichen Abfällen mit Gesamtkapazität von 
5.000 t (Anlage nach Nr. 8.12.1.1 und 8.12.2 des 
Anhangs 1 zur 4. BImSchV)  

 
auf dem Grundstück in 39171 Sülzetal  

OT Osterweddigen,  
 

Gemarkung:  Osterweddigen,  
Flur:  3, 
Flurstücke: 2/93, 2/98, 2/99, 2/123, 2/124, 2/125, 

2/126, 2/127, 2/135, 2/136, 2/137, 
2/138. 

 
Das Vorhaben wurde am 09.01.2023 bekannt gemacht. 
Gemäß § 12 Abs. 1 der Verordnung über das Genehmi-
gungsverfahren (9. BImSchV) wird hiermit bekannt ge-
macht, dass die Genehmigungsbehörde in Ausübung 
pflichtgemäßen Ermessens entschieden hat, dass kein 
Erörterungstermin am 20.04.2023 stattfindet. 
 

---------- 
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Öffentliche Bekanntgabe des Referates  
Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit,  

Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung zur  
Vorprüfung § 7 UVPG im Rahmen des  

Genehmigungsverfahrens zum Antrag der Firma 
AGCO Hohenmölsen GmbH in 06679 Hohenmölsen 
auf die Erteilung einer Genehmigung nach § 4 des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes zur Errichtung 

und Betrieb einer LNG Satelliten Anlage zur  
Gasversorgung mit einer Kapazität von 22 t in  

06679 Hohenmölsen, Burgenlandkreis 
 
Die AGCO Hohenmölsen GmbH in 06679 Hohenmölsen 
beantragte mit Schreiben vom 09.11.2022 (Posteingang 
11.11.2022) beim Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt 
die Genehmigung nach § 4 des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (BImSchG) für die Errichtung und den Be-
trieb einer Anlage zur  
 

Gasversorgung 
mit einer Kapazität von 22 t 

 
auf dem Grundstück in 06679 Hohenmölsen, 
 
Gemarkung: Webau  
Flur:  3, 
Flurstücke: 57/26, 103, 445. 
 
Gemäß § 5 UVPG wird hiermit bekannt gegeben, dass im 
Rahmen einer Vorprüfung nach § 7 UVPG festgestellt 
wurde, dass durch das genannte Vorhaben keine erhebli-
chen nachteiligen Auswirkungen zu befürchten sind, so 
dass im Rahmen des Genehmigungsverfahrens keine 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) erforderlich ist.  
 
Aufgrund der Merkmale und des Standortes des Vorha-
bens sowie der getroffenen Vorkehrungen ergeben sich 
folgende wesentliche Gründe für die Feststellung, dass 
eine erhebliche Beeinträchtigung der nächstgelegenen  
 

- Wohnbebauung,  
- Kulturdenkmäler sowie  
- Naturschutzgebiete mit dem Vorhaben nicht zu erwar-

ten sind. 
 

Die Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar. Beruht 
die Feststellung auf einer Vorprüfung, so ist die Einschät-
zung der zuständigen Behörde in einem gerichtlichen Ver-
fahren betreffend die Zulassungsentscheidung nur darauf-
hin zu überprüfen, ob die Vorprüfung entsprechend den 
Vorgaben des § 7 UVPG durchgeführt worden ist und ob 
das Ergebnis nachvollziehbar ist. 
 

---------- 
 

Öffentliche Bekanntmachung des Referates  
Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit,  

Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung zur  
Entscheidung über den Erörterungstermin im  

Rahmen des Genehmigungsverfahrens zum Antrag 
der Firma Kesselhut Entsorgungs GmbH in 06528 
Wallhausen/ OT Martinsrieth auf Erteilung einer  

Genehmigung nach § 16 des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes zur wesentlichen Änderung einer  

Anlage zur zeitweiligen Lagerung von gefährlichen 
Abfällen in 06526 Sangerhausen,  

Landkreis Mansfeld-Südharz 
 

Die Firma Kesselhut Entsorgungs GmbH in 06528 Wall-
hausen/ OT Martinsrieth beantragte beim Landesverwal-
tungsamt die Erteilung einer Genehmigung nach § 16 des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) zur we-
sentlichen Änderung einer 
 

Anlage zur zeitweiligen Lagerung von gefährlichen 
Abfällen 

 
hier: 

- Erhöhung der zeitweiligen Lagerung von gefährli-
chen Abfällen von insgesamt 45,32 t auf insgesamt 
85,389 t durch die Erhöhung der zeitweiligen Lage-
rung von Schlämmen aus Öl-/ Wasserabscheidern 
(13 05 02*) von 19,931 t auf 40 t und die zusätzliche 
zeitweilige Lagerung von Bearbeitungsschläm-
men, die gefährliche Stoffe enthalten (12 01 14*) mit 
20 t  

- Errichtung einer Anlage zur chemischen Behand-
lung von gefährlichen Abfällen zur Trennung von 
Schlämmen aus Öl-/ Wasserabscheidern (13 05 
02*) in Fest- und Flüssigphase mit einer Kapazität 
von 20 t/d 

 
(Anlage nach Nr. 8.12.1.1 und 8.8.1.1 des Anhangs 1 zur 
Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. 
BImSchV und Art. 10 der Richtlinie 2010/75/EU über In-
dustrieemissionen (IE-Richtlinie)) 
 
in 06526 Sangerhausen, 
 
Gemarkung:  Sangerhausen, 
Flur:   17, 
Flurstück: 269 
Flur:   20, 
Flurstück: 444. 
 
Das Vorhaben wurde am 17.01.2023 bekannt gemacht. 
Gemäß § 12 Abs. 1 der Verordnung über das Genehmi-
gungsverfahren (9. BImSchV) wird hiermit bekannt ge-
macht, dass die Genehmigungsbehörde in Ausübung 
pflichtgemäßen Ermessens entschieden hat, dass der Er-
örterungstermin nicht stattfindet.  
 

---------- 
 

Öffentliche Bekanntgabe des Referates  
Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit,  

Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung zur  
Vorprüfung nach § 9 des Gesetzes über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVPG) i.V.m. § 7 UVPG im 
Rahmen des Genehmigungsverfahrens zum Antrag 

des Kommunalservice Landkreis Börde AöR in 39326 
Wolmirstedt auf Erteilung einer Genehmigung nach 

§ 16 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zur  
wesentlichen Änderung einer Anlage zur  

Verbrennung von Deponiegas (Deponiegasfackel) in 
39326 Loitsche-Heinrichsberg, Landkreis Börde 

 
Der Kommunalservice Landkreis Börde AöR in 39326 
Wolmirstedt beantragte mit Schreiben vom 01.08.2022 
(PE 22.08.2022) beim Landesverwaltungsamt Sachsen-
Anhalt die Genehmigung nach § 16 des Bundes-Immissi-
onsschutzgesetzes (BImSchG) für die wesentliche Ände-
rung der 
 

Anlage zur Verbrennung von Deponiegas 
(Deponiegasfackel) 
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hier: Errichtung einer neuen RTO-Anlage zur  
Entsorgung von Deponiegas 

 
auf den Grundstücken in 39326 Loitsche-Heinrichsberg, 
 
Gemarkung: Loitsche, 
Flur:  3, 
Flurstücke: 1638, 1426, 1424, 1644, 1648, 1422, 

1647, 1650, 1656, 53, 57, 60, 64/3, 
1099/33. 

 
Gemäß § 5 UVPG wird hiermit bekannt gegeben, dass im 
Rahmen einer Vorprüfung nach § 9 UVPG i.V.m. § 7 
UVPG festgestellt wurde, dass durch das genannte Vorha-
ben keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen zu be-
fürchten sind, so dass im Rahmen des Genehmigungsver-
fahrens keine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) erfor-
derlich ist.  
 
Aufgrund der Merkmale und des Standortes des Vorha-
bens sowie der getroffenen Vorkehrungen ergeben sich 
folgende wesentliche Gründe für die Feststellung: 
- Durch das Vorhaben sind keine Natura 2000-Gebiete 

nach § 7 Abs. 1 Nr. 8 BNatSchG, keine Naturschutzge-
biete nach § 23 BNatSchG und keine Nationalparke und 
Nationale Naturmonumente nach § 24 BNatSchG betrof-
fen. 

- Der Vorhabenbereich erstreckt sich außerhalb von Bio-
sphärenreservaten. 

- Durch das Vorhaben sind keine erheblich nachteiligen 
Wirkungen auf die beiden Landschaftsschutzgebiete 
„Lindhorst - Ramstedter Forst“ und „Ohre und Elbniede-
rung“ zu erwarten. 

- Im Vorhabenraum sind keine Naturdenkmäler erfasst. Es 
befinden sich keine Naturdenkmäler innerhalb des Such-
raumes von 1.000 m. 

- Im Vorhabenraum sowie innerhalb des Suchraumes von 
1.000 m sind keine Flächen und Objekte vorhanden, die 
unter den Schutz als geschützte Landschaftsbestand-
teile oder geschützte Alleen fallen. 

- Direkte Wirkungen der Anlage auf die nächstgelegenen 
gesetzlich geschützten Biotope (mesophiles Grünland, 
Feldgehölz) sind angesichts der fehlenden Flächenüber-
lagerung und der TA Luft 2021 konformen Emissionen 
auszuschließen. 

- Wasserschutzgebiete, Heilquellenschutzgebiete und Ri-
sikogebiete existieren nicht im Vorhabenraum sowie in-
nerhalb des Suchraumes von 1.000 m. 

- Aufgrund der Lage des Anlagenstandortes außerhalb 
des Überschwemmungsgebietes sind keine durch Hoch-
wasserereignisse bedingten Störungen oder Havarien 
der Anlage zu erwarten. 

- Die Emissionen der RTO-Anlage halten die Grenzwerte 
der TA Luft 2021 sicher ein. Hierdurch können erhebliche 
nachteilige Auswirkungen auf die Bevölkerung der 
nächsten Orte Ziehlitz (südwestlich der Anlage, ca. 
750 m) und Loitsche (östlich der Anlage, ca. 800 m) si-
cher ausgeschlossen werden. 

- Eine Betroffenheit der an die RTO-Anlage angrenzenden 
Bodendenkmale ist durch die Errichtung und den Betrieb 
der RTO-Anlage nicht zu erwarten, da keine Eingriffe in 
die Bodendenkmale (u.a. Siedlung, Brandbestattung, 
Bronzezeit, Vorrömische Eisenzeit) geplant sind. 

 
Die Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar. Beruht 
die Feststellung auf einer Vorprüfung, so ist die Einschät-
zung der zuständigen Behörde in einem gerichtlichen Ver-
fahren betreffend die Zulassungsentscheidung nur darauf-
hin zu überprüfen, ob die Vorprüfung entsprechend den 

Vorgaben des § 7 UVPG durchgeführt worden ist und ob 
das Ergebnis nachvollziehbar ist. 
 

---------- 
 

Öffentliche Bekanntmachung des Referates  
Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit,  

Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung zur  
Entscheidung über den Erörterungstermin im  

Rahmen des Genehmigungsverfahrens zum Antrag 
der Firma Wiese Umwelt Service GmbH in 07980 

Berga/ Elster auf Erteilung einer Genehmigung nach 
§ 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zur  

Errichtung und zum Betrieb einer Klärschlammtrock-
nungs- und Klärschlammverbrennungsanlage mit 

Phosphatdüngemittelherstellung in 06729 Elsteraue, 
Burgenlandkreis 

 
Die Firma Wiese Umwelt Service GmbH in 07980 
Berga/ Elster beantragte beim Landesverwaltungsamt die 
Erteilung einer Genehmigung nach § 4 des Bundes-Im-
missionsschutzgesetzes (BImSchG) zur Errichtung und 
zum Betrieb einer 
 

Klärschlammtrocknungs- (300 t/d) und  
Klärschlammverbrennungsanlage (3,48 t/h) mit  

Phosphatdüngemittelherstellung (48,72 t/d) 
 
(Anlage nach Nr. 8.12.2, 8.10.2.1, 8.1.1.3 und 8.8.2.2 des 
Anhangs 1 zur Verordnung über genehmigungsbedürftige 
Anlagen - 4. BImSchV und Art. 10 der Richtlinie 
2010/75/EU über Industrieemissionen (IE-Richtlinie)) 
 
in 06729 Elsteraue, 
 
Gemarkung:  Göbitz, 
Flur:   7, 
Flurstücke: 98 und 101 (Teilfläche). 
 
Das Vorhaben wurde am 17.01.2023 bekannt gemacht. 
Gemäß § 12 Abs. 1 der Verordnung über das Genehmi-
gungsverfahren (9. BImSchV) wird hiermit bekannt ge-
macht, dass die Genehmigungsbehörde in Ausübung 
pflichtgemäßen Ermessens entschieden hat, dass der Er-
örterungstermin am 25.04.2023 stattfindet.  
 
Beginn der Erörterung: 10.00 Uhr 
Ort der Erörterung:  Hyzet-Kultur- und  

Kongresszentrum 
   Hauptstraße 26 
   06729 Elsteraue  

OT Alttröglitz 
 
Zu diesem Termin wird nicht gesondert eingeladen. Ein 
Zugang zum Erörterungstermin ist nur unter Einhaltung der 
jeweils aktuell geltenden Rechtsvorschriften insbesondere 
die SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnungen (SARS-
CoV-2-EindV) des Landes Sachsen-Anhalt und des Infek-
tionsschutzgesetzes (IfSG) möglich. Bei Bedarf wird in die-
ser Veranstaltung ein Termin für die Fortführung des Erör-
terungstermins festgelegt. Es wird darauf hingewiesen, 
dass form- und fristgerecht erhobene Einwendungen auch 
bei Ausbleiben des Antragstellers oder von Personen, die 
Einwendungen erhoben haben, erörtert werden.  
 

---------- 
 

Öffentliche Bekanntmachung des Referates  
Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit,  
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Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß 
§ 10 Abs. 3 und 4 und § 19 Abs. 4 des Bundes-Immis-
sionsschutzgesetzes (BImSchG) und den Maßgaben 
der Verordnung über das Genehmigungsverfahren – 

9. BImSchV zum Antrag der Agrarenergie Deetz 
GmbH in 39264 Zerbst OT Deetz auf Erteilung einer 

Genehmigung nach § 4 BImSchG zur Errichtung und 
zum Betrieb einer Anlage zur Biogaserzeugung mit 

Gasaufbereitung in Deetz im  
Landkreis Anhalt-Bitterfeld 

 
Die Agrarenergie Deetz GmbH in Bahnhofstraße 2, 39264 
Zerbst OT Deetz beantragte beim zuständigen Landesver-
waltungsamt die Erteilung einer Genehmigung nach § 4 
BImSchG zur Errichtung und zum Betrieb einer 
 

Anlage zur Biogaserzeugung mit Gasaufbereitung 
mit einem Gesamtinput von 80,55 t/d,  

einer Gärrestlagerung mit einer Kapazität von  
9.753 m³, einer Rohgaskapazität ca. 1,3 Mio Nm³/a 

und einer Gaslagerung von 9,318 t 
 
(Anlage gemäß Nr. 1.16; 8.6.3.2; 9.1.1.2 und 9.36 des An-
hangs 1 zur Verordnung über genehmigungsbedürftige 
Anlagen - 4. BImSchV) 
 
auf dem Grundstück in 39264 Zerbst OT Deetz, 
 
Gemarkung: Deetz, 
Flur:  16, 
Flurstück(e): 126, 138, 144, 153. 
 
Gemäß § 19 Abs. 4 BImSchG ist die betroffene Öffentlich-
keit an diesem Genehmigungsverfahren zu beteiligen. 
Die Inbetriebnahme der Anlage war laut Antrag für Mai 
2023 geplant. 
Der Antrag und die dazugehörigen Unterlagen liegen in der 
Zeit vom 
 

26.04.2023 bis einschließlich 25.05.2023 
 
bei folgenden Behörden aus und können zu den angege-
benen Werktagen und Zeiten eingesehen werden: 
 
1. Stadt Zerbst/Anhalt 

Raum 2.05 
Breite 86a 
39261 Stadt Zerbst/Anhalt 

 
Mo. bis Fr.    von 09:00 bis 12:00 Uhr  
Di.  zusätzlich von 14:00 bis 18:00 Uhr 
Do.  zusätzlich von 14:00 bis 17:00 Uhr 
 
(Beachten Sie bitte, dass der Zugang zum Gebäude zur 
Eindämmung des Corona-Virus für die Öffentlichkeit nur 
beschränkt möglich ist. Eine persönliche Einsichtnahme in 
die Antragsunterlagen ist nur nach vorheriger Terminab-
stimmung möglich. Zur Terminvereinbarung nutzen Sie 
bitte die Telefonnummer 03923-754-241. Ein Zugang zum 
Dienstgebäude ist nur unter Einhaltung der jeweils aktuell 
geltenden Rechtsvorschriften insbesondere die SARS-
CoV-2-Eindämmungsverordnungen (SARS-CoV-2-
EindV) des Landes Sachsen-Anhalt und des Infektions-
schutzgesetzes (IfSG) möglich.) 
 
2. Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt 

Raum A 123 
 Dessauer Str. 70 

06118 Halle (Saale)  

Mo. - Do.   von 08:00 bis 15:00 Uhr 
Fr. und vor  
gesetzlichen Feiertagen von 08:00 bis 12:00 Uhr 
 
(Beachten Sie bitte, dass das Landesverwaltungsamt zur 
Eindämmung des Corona-Virus für die Öffentlichkeit nicht 
zugängig ist. Eine persönliche Einsichtnahme in die An-
tragsunterlagen ist nur nach vorheriger Terminabstim-
mung möglich. Zur Terminvereinbarung nutzen Sie bitte 
die Telefonnummern: 0345-514-2253 bzw. -2258. Ein Zu-
gang zum Dienstgebäude ist nur unter Einhaltung der je-
weils aktuell geltenden Rechtsvorschriften insbesondere 
die SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnungen (SARS-
CoV-2-EindV) des Landes Sachsen-Anhalt und des Infek-
tionsschutzgesetzes (IfSG) möglich) 
 
Einwendungen gegen das Vorhaben können in der Zeit 
vom: 
 

26.04.2023 bis einschließlich 08.06.2023 
 
schriftlich bei der Genehmigungsbehörde (Landesverwal-
tungsamt) bzw. bei der Stelle, bei der Antrag und Unterla-
gen zur Einsicht ausliegen, oder elektronisch erhoben wer-
den. Elektronische Einwendungen sind an 
TOEB.Antrag@lvwa.sachsen-anhalt.de zu richten. 
 
Es können nur die Personen Einwendungen erheben, de-
ren Belange berührt sind, oder Vereinigungen, welche die 
Anforderungen des § 3 Absatz 1 oder des § 2 Absatz 2 
des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes erfüllen. 
Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind für das Genehmi-
gungsverfahren alle Einwendungen ausgeschlossen, die 
nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. 
 
Die Einwendungen sollen neben Vor- und Familiennamen 
auch die volle und leserliche Anschrift des Einwenders ent-
halten. Aus den Einwendungen soll erkennbar sein, wes-
halb das Vorhaben für unzulässig gehalten wird. Die Ein-
wendungen werden der Antragstellerin bekannt gegeben. 
Auf Verlangen des Einwenders werden dessen Name und 
Anschrift unkenntlich gemacht, soweit die Angaben nicht 
zur Beurteilung des Inhalts der Einwendungen erforderlich 
sind. 
 
Die Erörterung der eingegangenen Einwendungen ist 
nach § 19 Abs. 4 des BImSchG nicht vorgesehen, ein Er-
örterungstermin findet nicht statt. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung der Ent-
scheidung über die Einwendungen durch öffentliche Be-
kanntmachung erfolgen kann. 
 

---------- 
 

D. Sonstige Dienststellen 
 

Öffentliche Bekanntmachung der  
Regionalen Planungsgemeinschaft Magdeburg über 

die Haushaltssatzung 2023 des Zweckverbandes 
„Regionale Planungsgemeinschaft Magdeburg“ 

 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der Haus-
haltsplan mit seinen Anlagen liegt nach § 102 Abs. 2 KVG 
LSA zur Einsichtnahme vom 02.05.2023 bis 10.05.2023 in 
der Geschäftsstelle der Regionalen Planungsgemein-
schaft Magdeburg, Breiter Weg 193, 39104 Magdeburg 
von Mo - Fr von 7-12 Uhr und zudem von Mo - Do von 13 
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- 16 Uhr öffentlich aus.   
 
Eine Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde ist 
nicht erforderlich. Nach § 146 Abs. 2 KVG LSA hat die 
Kommunalaufsichtsbehörde die Gesetzmäßigkeit des 
Beschlusses über die Haushaltssatzung bestätigt 
(Verfügung vom 27.03.2023).  
 

 
 

---------- 
 

Öffentliche Bekanntmachung der  
Allgemeinverfügung 

der Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau 
Sachsen-Anhalt (Aktenzeichen 60206/02-04-03)  

gemäß Anhang II Teil I Nr. 1.8.5.1. der Verordnung 
(EU) 2018/848, zuletzt geändert durch die Delegierte 

Verordnung (EU) 2022/474 zur allgemeingültigen  
Genehmigung der Verwendung von ungebeiztem 

nichtökologischem/nichtbiologischem gebietseige-
nen Wildsamensaatgut im Rahmen der Richtlinie 

über die Gewährung von Zuwendungen zur  
Förderung einer markt- und standortangepassten 
Landbewirtschaftung (MSL-Richtlinie), RdErl. des 

MULE vom 7.3.2021 – 64-60129/7.4, Abschnitt 2 Teil B 
Nr. 5 - Integration naturbetonter Strukturelemente der 

Feldflur (mehrjährige Blühstreifen, Blühstreifen, 
Schonstreifen) 

 
vom 03. April 2023 

 
Im Rahmen des Vollzuges  
 der Verordnung (EU) 2018/848 des Europäischen Parla-

ments und des Rates vom 30. Mai 2018 über die ökolo-
gische/biologische Produktion und die Kennzeichnung 
von ökologischen/biologischen Erzeugnissen sowie zur 
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Ra-
tes, zuletzt geändert durch Delegierte Verordnung (EU) 
2022/474, 

 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1794 der Kom-
mission vom 16. September 2020 zur Änderung von An-
hang II Teil I der Verordnung (EU) 2018/848 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Ver-
wendung von Umstellungspflanzenvermehrungsmate-
rial und nichtökologischem/nichtbiologischem Pflanzen-
vermehrungsmaterial, 

 von § 1 Nr. 8 der Verordnung zur Übertragung von Ver-
ordnungsermächtigungen im Bereich der Landwirtschaft 
vom 6. April 2005 (GVBl. LSA S. 176), geändert durch 
Verordnung vom 21. April 2009 (GVBl. LSA S. 225) i. V. 
m. § 1 Absatz 1 Öko-Mitwirkungsverordnung  
(ÖkoMitwVO) vom 30. Juni 2009 (GVBl. LSA S. 353) 

 
erlässt die Landesanstalt für Landwirtschaft und Garten-
bau (LLG) als zuständige Behörde folgende Allgemeinver-
fügung:  
 

I. Allgemeine Zulassung der Verwendung von gebiets-
eigenen Wildsamenmischungen, nähere Bezeich-
nung gemäß MSL-Richtlinie, die im Rahmen des För-
derprogramms Integration naturbetonter Struktu-
relemente der Feldflur festgelegt sind. 

 

1. Die LLG lässt die Verwendung von bestimmten unge-
beizten gebietseigenen Wildsamenmischungen, die 
nicht nach dem Verfahren des ökologischen Landbaus 
gewonnen wurden, in ökologisch wirtschaftenden land-
wirtschaftlichen und gärtnerischen Betrieben in Sach-
sen-Anhalt zu, sofern die unter Nummer 2 bis 6 aufge-
führten Bedingungen erfüllt sind.  
Unter den in Nummer 2 bis 6 genannten Bedingungen 
entfällt somit für den Verwender von ungebeizten ge-
bietseigenen Wildsamenmischungen die Pflicht der 
vorherigen Einzelgenehmigung durch die LLG.  

 
2. Die Genehmigung gilt nur für ökologisch/biologisch 

wirtschaftende landwirtschaftliche und gärtnerische 
Betriebe in Sachsen-Anhalt, die an dem Förderpro-
gramm „Integration naturbetonter Strukturelemente 
der Feldflur teilnehmen“ und dadurch zum Einsatz der 
in diesem Programm vorgeschriebenen gebietseige-
nen Wildsamenmischungen verpflichtet sind. 

 
3. Die Genehmigung gilt nur für die gebietseigenen 

Wildsamenmischungen, einschließlich der 
festgelegten Austauscharten/Zusatzarten, die in dem 
Förderprogramm „Integration naturbetonter 
Strukturelemente der Feldflur“ vorgegeben sind. 
Die Verwendung ist vor der Aussaat bei der 
Kontrollstelle schriftlich, per E-Mail oder Fax 
anzuzeigen! 

 
4. Die Wildpflanzenmischungen sind ausschließlich aus 

zertifiziertem und gebietseigenem Regiosaatgut 
zusammenzustellen. Die ungebeizten gebietseigenen 
Wildsamenmischungen müssen durch VWW-
Regiosaaten® oder RegioZert® zertifiziert sein.  
Selbst zusammengestellte Saatgutmischungen fallen 
nicht unter den Regelungsbereich dieser 
Allgemeinverfügung.  

 
5. Wenn von dieser allgemeinen Genehmigung für eine 

ungebeizte nichtökologische/nichtbiologische 
gebietseigene Wildsamenmischung Gebrauch 
gemacht wird, ist folgendes zu beachten: 

 
5.1. Es gelten weiterhin alle sonstigen Vorschriften der 

Verordnung (EU) 2018/848 sowie der zu ihrer 
Durchführung erlassenen Rechtsakte der Europäi-
schen Union.  

5.2. Der Aufwuchs (auch Teile davon), darf grundsätz-
lich nicht genutzt oder mit einem Hinweis auf die 
ökologische/biologische Produktion vermarktet 
werden.  

5.3. Vor der geplanten Aussaat ist diese vom Verwen-
der der Kontrollstelle anzuzeigen. 
Dabei müssen vom Verwender folgende Angaben 
gemacht werden: 
 die gebietseigene Wildsamenmischung, die ver-

wendet werden soll und 
 die Menge des gebietseigenen Wildsamensaat-

guts, das verwendet werden soll. 
 
6. Nimmt ein Erzeuger die Möglichkeit nach Nummer 1 

zur allgemeinen Genehmigung in Anspruch, hat er den 
Nachweis zu führen, dass die von ihm verwendete 
nichtökologische/nichtbiologische gebietseigene Wild-
samenmischung einer der vorgegebenen gebietseige-
nen Wildsamenmischungen des Förderprogramms In-
tegration naturbetonter Elemente der Feldflur ent-
spricht, für die die allgemeine Genehmigung dieser 
Ausnahmegenehmigung gilt. 
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7. Der Verwender der nichtökologischen/nichtbiologi-
schen gebietseigenen Wildsamenmischung hat alle 
Unterlagen, die die Verwendung der nichtökologi-
schen/nichtbiologischen gebietseigenen Wildsamen-
mischung belegen, mindestens zwei Jahre nach Ab-
schluss der Förderperiode aufzubewahren. 

 
II. Weitere Bestimmungen 

 
1. Die Kontrollstelle überprüft, ob die gebietseigene Wild-

samenmischung auf Grund einer allgemeinen Geneh-
migung nach dieser Allgemeinverfügung verwendet 
wurde und ob dabei die erforderlichen Voraussetzun-
gen vorlagen bzw. die vorgegebenen Bedingungen 
eingehalten wurden. 
Das Ergebnis dieser Überprüfung hält die Kontrollstelle 
schriftlich im Inspektionsbericht fest. Eventuelle Abwei-
chungen sind förderrelevant und unverzüglich mitzutei-
len. 

 
2. Bei der Nutzung der allgemeingültigen Genehmigung 

führen die Unternehmer Aufzeichnungen über die ver-
wendete Menge und die für die Genehmigung zustän-
dige Behörde führt die Mengen an zugelassenem 
nichtökologischem/nichtbiologischem Pflanzenver-
mehrungsmaterial auf (Delegierte Verordnung (EU) 
2020/1794 Nr. 1.8.5.7.). 
 

3. Die Allgemeinverfügung kann jederzeit ganz oder teil-
weise widerrufen oder mit weiteren Nebenbestimmun-
gen versehen werden. 

 
4. Die Begründung der Allgemeinverfügung kann in der 

LLG, Strenzfelder Allee 22, 06406 Bernburg und im In-
ternet unter www.llg.sachsen-anhalt.de eingesehen 
werden. 

 
5. Meine Allgemeinverfügung gemäß Artikel 22 Abs. 2 b 

VO (EG) 834/2007 i. V. m. Artikel 45 Abs. 1 b VO (EG) 
889/2008 zur allgemeinen Zulassung der Verwendung 
von ungebeiztem nichtökologischem/nichtbiologi-
schem gebietseigenen Wildsamensaatgut im Rahmen 
des Entwurfs der Richtlinie über die Gewährung von 
Zuwendungen zur Förderung einer markt- und stand-
ortangepassten Landbewirtschaftung (MSL-Richtlinie), 
(Förderperiode ab 2015) RdErl. des MLU vom 
__.__.2014 – 55.60120/2 Abschnitt 2 Teil 4 - Integra-
tion naturbetonter Strukturelemente der Feldflur (mehr-
jährige Blühstreifen, Blühstreifen, Schonstreifen) 
(nachfolgend Förderprogramm Blühstreifen) vom 
19.09.2014 hebe ich hiermit auf. 

 
6. Diese Allgemeinverfügung gilt rückwirkend ab dem 

01.01.2023. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsge-
richt, in dessen Bezirk der Beschwerte seinen Sitz oder 
Wohnsitz hat, schriftlich, in elektronischer Form oder zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle 
dieses Gerichts erhoben werden. 
Die Verwaltungsgerichte in Sachsen-Anhalt haben ihren 
Sitz in: 

 Verwaltungsgericht Halle, Thüringer Straße 16, 
06112 Halle (Saale) 

 Verwaltungsgericht Magdeburg, Breiter Weg 203 – 
206, 39104 Magdeburg 

 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Ge-
genstand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll einen 
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienen-
den Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben wer-
den. 
 
Falls die Klage schriftlich oder zur Niederschrift erhoben 
wird, sollen der Klage nebst Anlagen so viele Abschriften 
beigefügt werden, dass alle Beteiligten eine Ausfertigung 
erhalten können. 
 
Falls die Klage in elektronischer Form erhoben wird, sind 
die elektronischen Dokumente mit einer qualifizierten 
elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz zu ver-
sehen. Sie ist bei der elektronischen Poststelle des Ver-
waltungsgerichts, in dessen Bezirk der Beschwerte seinen 
Sitz oder Wohnsitz hat, über die auf der Internetseite 
www.justiz.sachsen-anhalt.de/erv bezeichneten Kommu-
nikationswege einzureichen. Die rechtlichen Grundlagen 
hierfür sowie die weiteren technischen Anforderungen sind 
unter der vorgenannten Internetseite abrufbar. 
 
Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen-
Anhalt 
 
Bernburg, den 03. April 2023 

 
Prof. Dr. Falko Holz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herausgegeben vom Landesverwaltungsamt  
Erscheint zum 15. des Monats 

Bezugspreis: 38,64 € jährlich, Einzelpreis: 3,22 €, zuzüglich Versandkosten
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Anlage 

zum Amtsblatt Nr. 04/2023 

18. April 2023 

 
 

1. Übersichtskarte des Überschwemmungsgebietes Schrote 
vom Flusskilometer km 0+048 bis km 20+741 

 
(Die Kartendarstellung erfolgt hier abweichend vom 
angegebenen Maßstab) 

 
 
2. Vereinbarung über die Benutzungsentgelte für die 

Leistungen der Luftrettung am Standort Landeshauptstadt 
Magdeburg (Primärluftrettung) 
 
 

3. Vereinbarung über die Benutzungsentgelte für die 
Leistungen der Luftrettung am Standort Stadt 
Landsberg/OT Oppin (Sekundärluftrettung) 
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Zeichenerklärung:

Überschwemmungsgebiet HQ 100

Blattschnitt Überschwemmungsgebietskarten 

Landesverwaltungsamt  

Überschwemmungsgebiet Schrote
Flusskilometer 0+048 bis 20+741

Datenquelle:

Maßstab:

Kartengrundlage:

Bearbeitung:

1 : 50.000

Björnsen Beratende Ingenieure Erfurt GmbH
Parsevalstraße 2
99092 Erfurt

Bearbeitungsstand: Februar 2022

Topographische Karte Sachsen-Anhalt DTK50
(Lagestatus 489)

Landesbetrieb für Hochwasserschutz 
und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt

Geschäftsbereich Grundlagen, Planung und Bau,
Deichrückverlegung und Polder
Willi-Brundert-Str. 14
06132 Halle (Saale)

Übersichtskarte

Herausgeber: Landesverwaltungsamt

Redaktion: Referat Wasser
Dessauer Straße 70
06118 Halle(Saale)

der Verordnung zur Festsetzung des 
Überschwemmungsgebietes Schrote

Darstellung auf der Grundlage von Geobasisinformationen der Vermessungs- und Katasterverwaltung.
Mit Genehmigung des Landesamtes für Landesvermessung und Geoinformationen Sachsen-Anhalt.
DTK50© GeoBasis-DE / LVermGeo LSA, [2022/010312]
Es gelten die Nutzungsbedingungen des LVermGeo LSA

Die Karte ist gesetzlich geschützt. Vervielfältigungen nur mit Erlaubnis des Herausgebers.
Als Vervielfältigungen gelten z.B. Nachdruck, Fotokopie, Mikroverfilmung,
Digitalisieren, Scannen sowie Speicherung auf Datenträger.


















































